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Wahlordnung  
für die  

Wahl des Deichamtes  
des  

Bremischen Deichverbandes  
am rechten Weserufer 

 
 

Lesefassung 
erstellt anhand  

 
der Bekanntmachung der Neufassung der Satzung des Bremischen Deichverbandes 

 am rechten Weserufer vom 17. August 2004 (Brem.ABl. S. 570) 
 

der Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung der Satzung des Bremischen 
Deichverbandes am rechten Weserufer vom 20. August 2004 (Brem.ABl. S. 627) 

 
der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes 

 am rechten Weserufer vom 6. April 2005 (Brem.ABl. S. 215) 

 

der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  
am rechten Weserufer vom 31. Oktober 2008 (Brem.ABl. S. 901) 

 

der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  
am rechten Weserufer vom 20. Januar 2011 (Brem.ABl. S. 87) 

 

der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  
am rechten Weserufer vom 15. Januar 2016 (Brem.ABl. S. 60) 

 

der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  
am rechten Weserufer vom 6. August 2018 (Brem.ABl. S. 828) 

 
der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  

am rechten Weserufer vom 15. Oktober 2020 (Brem.ABl. S. 1010) 
 

der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  
am rechten Weserufer vom 1. Dezember 2022 (Brem.ABl. S. 994) 

 
der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  

am rechten Weserufer vom 4. Dezember 2024 (Brem.ABl. S. 1427) 
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der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes 
am rechten Weserufer vom 10. Dezember 2024 (Brem.ABl. S. 1478) 

 
der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes  

am rechten Weserufer vom 15. April 2025 (Brem.ABl. S. 392) 
 

der Berichtigung der Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Bremischen 
Deichverbandes am rechten Weserufer vom 12. Juni 2025 (Brem.ABl. S. 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser Wahlordnung in der männ-
lichen Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform. 
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Erster Abschnitt 

Wahlsystem 

 

§ 1 

Zahl der Deichamtsmitglieder und Wahlrechtsgrundsätze 

(1) Das Deichamt besteht aus 31 Mitgliedern. Sie werden in unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Verbandsmitgliedern nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl aufgrund von Wahlvorschlägen in Wahlbezirken (§ 2) gewählt. 

(2) In jedem Wahlbezirk wird ein Deichamtsmitglied gewählt. Für jedes Mitglied ist für den 
Fall des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Deichamt zugleich ein Ersatzmitglied zu wählen. 

(3) Gewählt ist im Wahlbezirk, wer die höchste Stimmenzahl erhalten hat. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

(4) Wird für einen Wahlbezirk kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht oder nur ein 
Wahlvorschlag zugelassen, so findet in diesem Wahlbezirk keine Wahlhandlung statt. Wurde 
nur ein Wahlvorschlag zugelassen, so gilt der darin genannte Bewerber mit Ablauf der 
Wahlzeit als gewählt. Wurde kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so bleibt der Sitz im 
Deichamt unbesetzt. 

 

§ 2 

Wahlbezirke 

(1) Das Verbandsgebiet wird für die Deichamtswahl in folgende Wahlbezirke aufgeteilt: 
 

1. Ortsteil Altstadt 18. Ortsteile Ellenerbrok-Schevemoor,  

2. Ortsteil Bahnhofsvorstadt   Tenever 

3. Ortsteil Ostertor  19. Ortsteil  Sebaldsbrück 

4. Ortsteile Überseestadt, Industriehäfen 20. Ortsteil Hastedt 

5. Ortsteile Steintor, Fesenfeld 21. Ortsteil Hemelingen 

6. Ortsteile Peterswerder, Hulsberg 22. Ortsteil  Arbergen 

7. Ortsteile Neu-Schwachhausen, Riensberg 23. Ortsteil Mahndorf 

8. Ortsteile Bürgerpark, Barkhof, Schwachhausen 24. Ortsteil  Blockland 

9. Ortsteil  Radio Bremen 25. Ortsteile   Regensburger Straße,  

10. Ortsteil Gete   Findorff-Bürgerweide 

11. Ortsteil Gartenstadt Vahr 26. Ortsteile Weidedamm, In den Hufen 

12. Ortsteile Neue Vahr Nord, Neue Vahr Südwest 27. Ortsteile Utbremen, Steffensweg, 

  Neue Vahr Südost   Walle 

13. Ortsteile Horn, Lehe 28. Ortsteile Osterfeuerberg, Hohweg,  

14. Ortsteil  Lehesterdeich   Westend 

15. Ortsteil Borgfeld einschließlich der Verbandsge- 29. Ortsteile Lindenhof, Gröpelingen, 

  biete der früheren Verbände Timmers-   Ohlenhof, In den Wischen 

  loh, Verenmoor und Warf-Butendiek 30. Ortsteil Oslebshausen 

16. Stadtteil Oberneuland 31. Ortsteile  Burg-Grambke, Werderland  

17. Ortsteile Ellener Feld, Osterholz,  
Blockdiek 

  
 

einschließlich des Verbands- 
gebietes des früheren 
Verbandes Burgdamm 
 



 

Lesefassung Stand. 12 Juni 2025 Seite 4 von 16 

      

(2) Für die Grenzen der Wahlbezirke ist die Anlage zur Verordnung über die Neuordnung der 
stadtbremischen Verwaltungsbezirke vom 23. Februar 1951 (BremGBl. S. 23) in der 
Fassung des Ortsgesetzes zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der 
stadtbremischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über die Beiräte und Ortsämter 
vom 24. April 2013 (BremGBl. S. 115) maßgebend. Soweit das Verbandsgebiet über die 
Grenzen der Verwaltungsbezirke hinausgeht, sind die Grenzen des Verbandsgebietes 
maßgebend (§ 1 Abs. 4 der Satzung). In dem Verbandsgebiet nördlich der Lesum (§ 4 Abs. 
2 Nr. 3 der Satzung) finden mit Ausnahme des Verbandsgebiets des früheren Verbandes 
Burgdamm keine Wahlen statt. 

 

§ 3 

Stimmen 

(1) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. 

(2) Steht beitragspflichtiger Grundbesitz mehreren Wahlberechtigten gemeinschaftlich zu, 
können sie ihre Stimme nur einheitlich abgeben; der an der Wahl Teilnehmende kann das 
Wahlrecht für alle ausüben. 

 

Zweiter Abschnitt 

Wahlrecht und Wählbarkeit 

 

§ 4 

Wahlrecht 

Wahlberechtigt sind alle Verbandsmitglieder, die Beiträge an den Deichverband zu leisten 
haben. 

 

§ 5 

Ausübung des Wahlrechts 

(1) Wählen kann nur, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist und einen Wahlschein hat. Er 
kann sein Wahlrecht nur in dem Wahlbezirk ausüben, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

(2) Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur durch briefliche 
Stimmabgabe (Briefwahl) ausüben. 

 

§ 6 

Wählbarkeit 

(1) Wählbar ist jeder geschäftsfähige Wahlberechtigte. Für juristische Personen ist wählbar, 
wer zu ihrer Vertretung berufen ist. 

(2) Deichamtsmitglieder können nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein. 
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Dritter Abschnitt 

Vorbereitung der Wahl 

 

§ 7 

Wahlleiter , Wahlausschuss, Vertrauensleute 

(1) Der Vorstand bestellt mit Zustimmung des Deichamtes einen Wahlleiter, dem die 
ordnungsmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt, sowie einen 
Wahlausschuss, der aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem und vier Wahlberechtigten als 
Beisitzern besteht. Vorstandsmitglieder und Wahlbewerber dürfen nicht zu Mitgliedern des 
Wahlausschusses bestellt werden. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. 

(2) Der Vorstand verpflichtet den Wahlleiter und die Beisitzer schriftlich zur unparteiischen 
Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis 
unterliegenden Angelegenheiten. 

(3) Der Wahlausschuss ist bei form- und fristgerechter Ladung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Beisitzer beschlussfähig. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung 
ist er beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Wahlausschusses zustimmen. 

(4) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen. Er lädt die Beisitzer mit mindestens 
zweiwöchiger Frist unter Angabe des Gegenstandes der Verhandlung zu den Sitzungen und 
weist dabei auf die Vorschrift des Absatzes 3 hin. Die Sitzungen des Wahlausschusses sind 
öffentlich. 

(5) Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer; dieser ist nur stimmberechtigt, wenn er zu-
gleich Beisitzer ist. Der Vorsitzende verpflichtet gegebenenfalls den Schriftführer entspre-
chend Absatz 2. 

(6) Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 

(7) Über jede Sitzung ist vom Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen; sie ist vom Vor-
sitzenden, von den Beisitzern und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 

(8) Das Deichamt bestimmt aus seinen Mitgliedern bis zu drei Vertrauensleute, die den 
Ablauf der Wahl beobachten. Der Wahlleiter und die Hilfskräfte des Verbandes sind den 
Vertrauensleuten zu allen Fragen, die den Ablauf der Wahl betreffen, auskunftspflichtig. Dies 
erstreckt sich nicht auf Sachverhalte, die dem Wahlgeheimnis unterliegen. 

 

§ 8 

Wahlvorsteher und Wahlvorstand 

(1) Der Deichverband beruft für jeden Wahlbezirk einen Wahlvorsteher als Vorsitzenden des 
Wahlvorstands und seinen Stellvertreter und zwei bis vier Beisitzer als Mitglieder des 
Wahlvorstands. Wahlbewerber dürfen nicht zu Mitgliedern des Wahlvorstandes in ihrem 
Wahlbezirk bestellt werden. 

(2) Es kann ein gemeinsamer Wahlvorstand für mehrere oder alle Wahlbezirke bestimmt 
werden. 

(3) Die Mitglieder der Wahlvorstände werden vom Deichverband schriftlich zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über die dem 
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtet. 

(4) Der Wahlvorsteher bestellt aus den Beisitzern den Schriftführer und dessen Stellvertreter. 

(5) Der Deichverband unterrichtet die Mitglieder des Wahlvorstandes vor der Wahl über ihre 
Aufgaben, so dass eine ordnungsgemäße Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
gesichert ist. 
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(6) Der Wahlvorstand wird vom Deichverband oder in seinem Auftrag vom Wahlvorsteher 
einberufen. 

(7) Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes; bei Abstimmungen gilt § 7 
Abs. 6 entsprechend. 

(8) Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Wahlvorstandes 
anwesend sein. Der Wahlvorstand ist in seiner Mindestbesetzung beschlussfähig. Die 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich, soweit das ohne Störung des 
Ablaufs möglich ist. 

 

§ 9 

Aufwandsentschädigung für Wahlorgane 

(1) Der Wahlleiter erhält zur Abgeltung des mit der Wahrnehmung seines Amtes verbun-
denen besonderen Aufwandes eine pauschale Aufwandsentschädigung. 

(2) Die Beisitzer des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an einer nach § 7 Abs. 4 
einberufenen Sitzung eine pauschale Aufwandsentschädigung. 

(3) Die Mitglieder der Wahlvorstände erhalten für den Wahltag ein Erfrischungsgeld. 

(4) Die Höhe der Aufwandsentschädigungen nach Absatz 1 und 2 und des Erfrischungs-
geldes nach Absatz 3 beschließt der Vorstand. 

 

§ 10 

Inhalt des Wählerverzeichnisses 

(1) Der Deichverband legt rechtzeitig vor jeder Wahl aus dem Verzeichnis der Mitglieder 
(§ 3 der Satzung) für jeden Wahlbezirk ein Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Beitrags-
nummer, Namen und Anschrift an. 

(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender Nummer in der Buchstabenfolge der 
Namen, bei gleichen Familiennamen der Vornamen, angelegt. 

(3) Das Wählerverzeichnis wird als Wählerliste angelegt. Es muss eine Spalte für Vermerke 
über die Stimmabgabe enthalten. 

 

§ 11 

Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis, Wahlscheine 

(1) In das Wählerverzeichnis jedes Wahlbezirks sind von Amts wegen alle Wahlberechtigten 
einzutragen, die in diesem Wahlbezirk Grundbesitz haben. 

(2) Wer Grundbesitz in mehreren Wahlbezirken hat, ist in das Wählerverzeichnis desjenigen 
Wahlbezirks einzutragen, in welchem er eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine 
Hauptwohnung oder als juristische Person seinen Sitz innehat, oder, sofern er eine Woh-
nung oder einen Sitz im Verbandsgebiet nicht innehat, der Hauptanteil seines Grundbesitzes 
liegt. 

(3) Jeder Wahlberechtigte, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält einen 
amtlichen Wahlschein. 

 

§ 12 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Der Wahlleiter fordert spätestens 10 Wochen vor dem Wahltag durch öffentliche Bekannt-
machung zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf und weist auf die 
Voraussetzungen für die Einreichung von Wahlvorschlägen hin. Er gibt bekannt, wo und bis 
zu welchem Zeitpunkt die Wahlvorschläge eingereicht werden müssen und weist auf die 
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Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge, auf die Zahl der beizubringenden 
Unterschriften sowie auf die mit den Wahlvorschlägen vorzulegenden Erklärungen hin. 

(2) Über die öffentliche Bekanntmachung hinaus ruft der Deichverband durch geeignete 
Veröffentlichungen die Verbandsmitglieder dazu auf, sich zur Wahl zu stellen und an der 
Wahl teilzunehmen. 

 

§ 13 

Einreichung der Wahlvorschläge 

Die Wahlvorschläge sind dem Wahlleiter spätestens am 42. Tag vor dem Wahltag bis 16.00 
Uhr schriftlich einzureichen. 

 

§ 14 

Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

(1) Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten; neben jedem Bewerber muss 
ein Ersatzbewerber aufgeführt werden. Jeder Bewerber und jeder Ersatzbewerber kann nur 
in einem Wahlbezirk und hier nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bewerber und 
Ersatzbewerber können nur vorgeschlagen werden, wenn sie ihre Zustimmung dazu schrift-
lich erteilt haben; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

(2) Der Wahlvorschlag muss im Einzelnen enthalten 

1. die Bezeichnung des Wahlbezirks, für den der Wahlvorschlag aufgestellt wird, 

2. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

3. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Ersatzbewerbers. 

Dem Wahlvorschlag kann eine Kurzbezeichnung (Kennwort) beigefügt werden, die bis zu 
drei Wörter umfassen darf. 

(3) Der Wahlvorschlag muss ferner enthalten 

1. die Beitragsnummer des Bewerbers und 

2. die Beitragsnummer des Ersatzbewerbers oder 

3. bei einem Bewerber oder einem Ersatzbewerber nach § 6 Abs. 1 Satz 2 die 
Beitragsnummer der juristischen Person. 

(4) Der Wahlvorschlag muss von mindestens fünf Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften sind auf dem Wahlvorschlag selbst unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
leisten: 

1. Die Wahlberechtigten müssen den Wahlvorschlag persönlich und handschriftlich unter-
zeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Anschrift 
(Hauptwohnung) und Beitragsnummer des Unterzeichners anzugeben. 

2. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehre-
re Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen 
ungültig. 

(5) Von den Unterzeichnern gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauens-
person für den Wahlvorschlag, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellver-
tretende Vertrauensperson. 

(6) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 

1. die Erklärungen des vorgeschlagenen Bewerbers und des Ersatzbewerbers, dass sie 
ihrer Aufstellung zustimmen und für keinen anderen Wahlvorschlag ihre Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber gegeben haben, 
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2. bei einem Bewerber und einem Ersatzbewerber nach § 6 Abs. 1 Satz 2 eine Beschei-
nigung der juristischen Person, dass sie zu ihrer Vertretung befugt oder hierzu von ihr 
benannt sind. 

(7) Vordrucke für die Einreichung der Wahlvorschläge werden auf Anforderung vom Deich-
verband kostenfrei geliefert. 

 

§ 15 

Beseitigung von Mängeln 

(1) Der Wahlleiter vermerkt auf jedem Wahlvorschlag den Tag und bei Eingang am letzten 
Tag der Einreichungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs. Er prüft unverzüglich, ob die 
eingegangenen Wahlvorschläge vollständig sind und den Erfordernissen dieser Wahlord-
nung entsprechen. Stellt er dabei Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die Vertrauens-
person und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. 

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvor-
schläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 

1. die Form oder Frist des § 13 nicht gewahrt ist, 

2. die nach § 14 Abs. 4 erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen, 

3. der Bewerber oder der Ersatzbewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person 
nicht feststeht, oder 

4. die Zustimmungserklärungen des Bewerbers oder des Ersatzbewerbers fehlen. 

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlages (§ 16) ist jede Män-
gelbeseitigung ausgeschlossen. 

 

§ 16 

Zulassung der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlausschuss entscheidet frühestens am 39., spätestens am 36. Tag vor dem 
Wahltag über die Zulassung der Wahlvorschläge. 

(2) Der Wahlleiter legt dem Wahlausschuss alle eingegangenen Wahlvorschläge vor und 
berichtet ihm über das Ergebnis der Vorprüfung. Der Wahlausschuss prüft die eingegange-
nen Wahlvorschläge und beschließt über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Er hat Wahl-
vorschläge zurückzuweisen, wenn sie den Anforderungen nicht entsprechen, die durch diese 
Wahlordnung aufgestellt sind. Der Wahlausschuss stellt die zugelassenen Wahlvorschläge 
mit den in § 14 Abs. 2 bezeichneten Angaben fest. 

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge stellt der Wahlausschuss 
in gleicher Sitzung die Reihenfolge der Wahlvorschläge für die amtliche Bekanntmachung 
durch das vom Wahlleiter zu ziehende Los fest. 

(4) Der Niederschrift über die Sitzung (§ 7 Abs. 7) sind die zugelassenen Wahlvorschläge in 
der vom Wahlausschuss festgestellten Fassung und Reihenfolge beizufügen. 

 

§ 17 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

Der Wahlleiter macht die zugelassenen Wahlvorschläge für jeden Wahlbezirk mit den in § 14 
Abs. 2 bezeichneten Angaben in der vom Wahlausschuss festgestellten Reihenfolge 
spätestens am 24. Tag vor dem Wahltag öffentlich bekannt. 
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§ 18 

Stimmzettel, Wahlumschläge 

(1) Die Stimmzettel, Stimmzettelumschläge und Wahlbriefumschläge werden für jeden Wahl-
bezirk vom Deichverband beschafft. 

(2) Der Stimmzettel enthält die Bezeichnung des Wahlbezirks und die zugelassenen 
Wahlvorschläge mit den in § 14 Abs. 2 bezeichneten Angaben ausgenommen der Anschrift 
in der Reihenfolge ihrer Bekanntmachung (§ 17), sowie rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlages jeweils einen Kreis für die Kennzeichnung der Stimmabgabe. Jeder 
Wahlvorschlag erhält ein abgegrenztes Feld gleicher Größe. 

(3) Die Stimmzettel, Stimmzettelumschläge und Wahlbriefumschläge müssen innerhalb des 
Wahlbezirks von gleicher Farbe und Beschaffenheit sein. 

 

§ 19 

Wahltag, Wahlzeit 

Der letzte Tag der Frist für die Abgabe der Stimmen wird als Wahltag bezeichnet. Der 
Wahltag wird durch Beschluss des Vorstandes festgesetzt; er soll innerhalb der letzten drei 
Monate der laufenden Amtszeit des Deichamtes liegen und soll ein Freitag sein. Die 
Wahlzeit endet an diesem Tag um 16.00 Uhr. 

 

§ 20 

Wahlbekanntmachung des Wahlleiters 

(1) Der Wahlleiter macht spätestens am 24. Tag vor dem Wahltag öffentlich bekannt, 

1. den Wahltag und die Wahlzeit, 

2. dass allen Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
Briefwahlunterlagen übersandt werden, 

3. wo und in welcher Zeit Wahlberechtigte, die bis zum 21. Tag vor dem Wahltag keine 
Briefwahlunterlagen erhalten haben, Zweifelsfragen in diesem Zusammenhang klären 
können, 

4. welcher Personenkreis wahlberechtigt ist und wie die Wahlberechtigung nachzuweisen 
ist, 

5. in welcher Weise durch Briefwahl gewählt wird. 

 (2) Findet nach § 1 Abs. 4 in einem Wahlbezirk keine Wahlhandlung statt, so macht der 
Wahlleiter auch bekannt, dass und weshalb eine Wahlhandlung unterbleibt. 

 

 

Vierter Abschnitt 

Wahlhandlung 

 
§ 21 

Zusendung der Wahlunterlagen 

Spätestens am 24. Tag vor dem Wahltag übersendet der Deichverband jedem im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 

1. einen amtlichen Stimmzettel seines Wahlbezirks, 

2. einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

3. einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift des Deichverbandes und der 
Wahlbezirk angegeben sind, 
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4. einen amtlichen Wahlschein und 

5. ein Merkblatt zur Briefwahl. 

 

§ 22 

Stimmabgabe 

(1) Der Wähler 

1. kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen 
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, 

2. unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung zur Briefwahl unter 
Angabe des Ortes und Tages, 

3. steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag, 

4. verschließt den Wahlbriefumschlag und 

5. übersendet den Wahlbrief durch die Post an den auf dem Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Deichverband so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 16.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch beim Deichverband abgegeben werden. Nach 
Eingang des Wahlbriefes beim zuständigen Deichverband darf er nicht mehr 
zurückgegeben werden. 

(2) Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu 
legen. 

(3) Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung 
gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen oder den Wahlbrief zu bearbeiten, kann sich 
der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) bedienen. In diesem Fall hat die Hilfsperson 
durch Unterschreiben der Versicherung zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den 
Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

(4) Das Recht zur Stimmabgabe aufgrund gesetzlicher Vertretung bleibt unberührt. 

 

 

Fünfter Abschnitt 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

 

§ 23 

Behandlung der Wahlbriefe 

(1) Der Deichverband sammelt im Auftrag und nach Anweisung des Wahlleiters die 
Wahlbriefe ungeöffnet und nach Wahlbezirken geordnet und hält sie unter Verschluss. Er 
vermerkt auf jedem am Wahltag nach Schluss der Wahlzeit eingegangenen Wahlbrief Tag 
und Uhrzeit des Eingangs, auf den vom nächsten Tag an eingehenden Wahlbriefen nur den 
Eingangstag. 

(2) Am Wahltag übergibt der Deichverband getrennt nach Wahlbezirken die 
Wählerverzeichnisse und die bis dahin eingegangenen Wahlbriefe dem für den jeweiligen 
Wahlbezirk zuständigen Wahlvorstand. Bis zum Ende der Wahlzeit eintreffende Wahlbriefe 
werden unverzüglich dem zuständigen Wahlvorstand übergeben. Der Deichverband stellt 
dem Wahlvorstand etwa notwendige Hilfskräfte zur Verfügung. 
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(3) Verspätet eingegangene Wahlbriefe werden vom Deichverband angenommen, mit den in 
Absatz 1 vorgeschriebenen Vermerken versehen und nach Kenntnisnahme durch den 
Wahlleiter ungeöffnet verpackt. Das Paket wird von ihm versiegelt, mit Inhaltsangabe 
versehen und verwahrt, bis die Vernichtung der Wahlbriefe zugelassen ist (§ 39). Er hat 
sicherzustellen, dass das Paket Unbefugten nicht zugänglich ist. 

 

§ 24 

Zulassung der Wahlbriefe 

(1) Der Wahlvorstand öffnet die Wahlbriefe eines Wahlbezirks nacheinander und entnimmt 
ihnen den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Wenn der Schriftführer den Namen 
des Wählers im Wählerverzeichnis gefunden hat und keine Bedenken erhoben werden, wird 
der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt, nachdem der Schriftführer die 
Stimmabgabe im Wählerverzeichnis vermerkt hat. Die Wahlscheine werden gesammelt. 

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über 
die Zulassung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom Wahlvorstand zurückzuweisen, 
wenn 

1. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt, 

2. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 

3. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 

4. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl 
gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung  zur Briefwahl versehener 
Wahlscheine enthält, 

5. der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung  zur Briefwahl auf 
dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 

6. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 

7. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlge-
heimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren 
Gegenstand enthält. 

(3) Die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe ist in der Wahlniederschrift zu vermerken. Die 
zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über den 
Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen und fortlaufend zu nummerieren. 
Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt; ihre Stimmen 
gelten als nicht abgegeben. 

 

§ 25 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

Nachdem die Stimmzettelumschläge den Wahlbriefen entnommen und in die Wahlurne 
gelegt worden sind, jedoch nicht vor Ende der allgemeinen Wahlzeit, ermittelt der Wahl-
vorstand ohne Unterbrechung das Wahlergebnis des Wahlbezirks. Er stellt fest 

1. die Zahl der Wahlberechtigten, 

2. die Zahl der Wähler, 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen, 

4. die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen,  

5. welcher Bewerber gewählt ist. 

 



 

Lesefassung Stand. 12 Juni 2025 Seite 12 von 16 

§ 26 

Zählung der Wähler und der Stimmen 

(1) Die Stimmzettelumschläge werden der Wahlurne entnommen und ungeöffnet gezählt. 
Zugleich wird die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und der 
eingenommenen Wahlscheine festgestellt. Ergibt sich dabei auch nach wiederholter Zählung 
keine Übereinstimmung, so ist dies in der Wahlniederschrift anzumerken, und soweit möglich 
zu erläutern. In diesem Falle gilt die Zahl der in der Wahlurne enthaltenen Stimmzettelum-
schläge als Zahl der Wähler. 

(2) Nachdem die Zahl der Wähler ermittelt worden ist, werden die Stimmzettel aus den 
Stimmzettelumschlägen entnommen und bei zweifelsfrei gültigen Stimmabgabevermerken in 
Stapeln nach Wahlvorschlägen vorsortiert. Ausgesondert und beim anschließenden Zählvor-
gang nicht berücksichtigt werden Stimmzettelumschläge und Stimmzettel, die Anlass zu Be-
denken geben, und Stimmzettelumschläge, die keinen oder mehrere Stimmzettel enthalten 
(§ 27). Anschließend wird geprüft, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Sta-
pels gleich lautet. Danach zählt der Wahlvorstand nacheinander die Stimmzettelstapel unter 
gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelt so die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge 
abgegebenen Stimmen. 

(3) Im Anschluss an den Zählvorgang nach Absatz 2 entscheidet der Wahlvorstand über die 
Gültigkeit der auf den ausgesonderten Stimmzetteln abgegebenen Stimmen. Der Wahlvor-
steher vermerkt auf der Rückseite des Stimmzettels, ob und für welchen Wahlvorschlag die 
Stimme für gültig oder ob sie für ungültig erklärt worden ist. 

(4) Die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Wahlvorstand nach Absatz 3 
entschieden hat, sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen und der Wahlniederschrift 
beizufügen. 

(5) In Zweifelsfällen oder bei sehr knappem Wahlausgang prüft der Wahlvorstand 
unverzüglich die Unterlagen noch einmal. 

 

§ 27 

Ungültige Stimmen 

(1) Eine Stimme ist ungültig, wenn der Stimmzettel 

1. nicht amtlich hergestellt ist oder für einen anderen Wahlbezirk gültig ist, 

2. keine Kennzeichnung enthält, 

3. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 

4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 

5. nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, 

6. in einem Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 
fühlbaren Gegenstand enthält. 

(2) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als ein Stimmzet-
tel, wenn sie gleichlauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; sonst zählen sie als 
ein Stimmzettel mit einer ungültigen Stimme. 

(3) Ist der Stimmzettelumschlag leer abgegeben worden, so gilt die Stimme als ungültig. 
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§ 28 

Wahlniederschrift 

Über die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses wird vom Schriftführer eine Wahlniederschrift aufgenommen und von allen 
anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstandes unterzeichnet. Beschlüsse nach § 24 Abs. 2 
und § 26 Abs. 3 sind in der Niederschrift zu vermerken. Der Wahlniederschrift sind 
beizufügen 

1. die Wahlbriefe, die der Wahlausschuss zurückgewiesen hat,  

2. die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand entschieden hat, ohne dass die Wahlbriefe 
zurückgewiesen wurden, 

3. die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Wahlvorstand nach § 26 Abs. 3 
besonders beschlossen hat. 

 

§ 29 

Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses 

Im Anschluss an die Feststellungen nach § 25 übermittelt der Wahlvorstand das 
Wahlergebnis unverzüglich an den Wahlleiter. Dieser stellt noch am Wahltag nach einer 
ersten Prüfung der Unterlagen das vorläufige Ergebnis mit den in § 25 benannten Angaben 
für den Wahlbezirk fest und gibt es mündlich bekannt.  

 

§ 30 

Übergabe und Verwahrung der Unterlagen 

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgabe erledigt, so verpackt er jeweils getrennt 

1. die gültigen Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach den auf ihnen gekennzeichneten 
Wahlvorschlägen, und 

2. die eingenommenen Wahlscheine, 

soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind, versieht die einzelnen Pakete mit 
Inhaltsangabe und übergibt sie mit dem Wählerverzeichnis und der Wahlniederschrift 
unverzüglich dem Wahlleiter. 

(2) Der Wahlleiter nimmt die in Abs. 1 aufgeführten Unterlagen bis zur Feststellung des 
endgültigen Wahlergebnisses in seine alleinige Verwahrung. 

(3) Nach der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses übergibt der Wahlleiter die 
verschlossenen Unterlagen an den Deichverband, der sie verwahrt, bis ihre Vernichtung 
nach § 39  zugelassen ist. Er hat sicherzustellen, dass die Unterlagen Unbefugten nicht 
zugänglich sind. 

 

§ 31 

Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses in den Wahlbezirken 

(1) Der Wahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Wahlvorstände auf Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit. Er stellt nach den Wahlniederschriften das endgültige Ergebnis der 
Wahl wahlbezirksweise zusammen. Ergeben sich aus der Wahlniederschrift oder aus 
sonstigen Gründen Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, so klärt sie 
der Wahlleiter soweit wie möglich auf. 

(2) Nach Berichterstattung durch den Wahlleiter stellt der Wahlausschuss soweit möglich 
innerhalb eines Tages das endgültige Ergebnis in den Wahlbezirken mit den in § 25 
benannten Angaben fest. 

(3) Im Anschluss an die Feststellung gibt der Wahlleiter das Wahlergebnis mit den in § 25 
bezeichneten Angaben bekannt. 
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(4) Die Niederschrift über die Sitzung und die ihr beigefügte Zusammenstellung des Wahl-
ergebnisses sind von allen Mitgliedern des Wahlausschusses, die an der Sitzung teil-
genommen haben, zu unterzeichnen. 

(5) Der Wahlleiter macht die Wahlergebnisse in den Wahlbezirken mit den in § 25  
bezeichneten Angaben öffentlich bekannt. 

 

§ 32 

Benachrichtigung der gewählten Bewerber 

(1) Der Wahlleiter benachrichtigt die gewählten Bewerber und fordert sie auf, binnen einer 
Woche nach Zustellung schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. 

(2) Er teilt dem Deichhauptmann sofort nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 mit, wann die 
Bewerber die Mitgliedschaft im Deichamt erworben und welche Bewerber die Wahl abge-
lehnt haben. 

 

 

Sechster Abschnitt 

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Deichamt 

 

§ 33 

Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Ein gewählter Bewerber wird Mitglied im Deichamt mit Eingang der Annahmeerklärung 
(§ 32 Abs. 1) beim Wahlleiter, jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit des letzten Deichamtes. 
Gibt der Gewählte bis zum Ablauf der gesetzten Frist (§ 32 Abs. 1) keine Erklärung ab, so 
gilt die Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen. Eine Erklärung unter Vorbehalt gilt als 
Ablehnung. 

(2) Annahme- und Ablehnungserklärung können nicht widerrufen werden. 

(3) Wird ein Vorstandsmitglied gewählt, das nach § 6 Abs. 2 an der gleichzeitigen Zugehö-
rigkeit zum Deichamt gehindert ist, so kann es die Wahl nur annehmen, wenn es die zum 
Ausscheiden aus dem Vorstand erforderliche Verzichtserklärung abgegeben hat. Wird die 
Verzichtserklärung vor Ablauf der Frist zur Annahme der Wahl nicht abgegeben, so gilt die 
Wahl als abgelehnt. 

 

§ 34 

Verlust der Mitgliedschaft 

(1) Ein Mitglied des Deichamtes verliert seinen Sitz bei 

1. Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft, 

2. Annahme der Wahl in den Vorstand, 

3. Verzicht, 

4. Wegfall einer Voraussetzung seiner jederzeitigen Wählbarkeit. Ist die Wählbarkeits-
voraussetzung als Vertreter einer juristischen Person entfallen, behält das Mitglied des 
Deichamtes seinen Sitz, sofern es die sonstigen Voraussetzungen seiner jederzeitigen 
Wählbarkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 erfüllt. 

(2) Der Verzicht ist nur wirksam, wenn er dem Deichhauptmann schriftlich erklärt wird; er 
kann nicht widerrufen werden. 

(3) Über den Verlust der Mitgliedschaft nach Absatz 1 wird entschieden 

1. im Fall des Satzes 1 Nr. 1 im Wahlprüfungsverfahren, 

2. in allen übrigen Fällen durch den Deichhauptmann. 
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(4) Das Mitglied scheidet aus dem Deichamt mit der Rechtskraft der Entscheidung im Wahl-
prüfungsverfahren, sonst mit der Feststellung des Deichhauptmannes aus. 

 

§ 35 

Berufung von Ersatzbewerbern 

(1) Wenn ein gewählter Bewerber die Annahme seiner Wahl ablehnt oder ein Deichamts-
mitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, wird der Sitz durch seinen Ersatzbewer-
ber besetzt. Scheidet auch der Ersatzbewerber vorzeitig aus, so bleibt der Sitz im Deichamt 
unbesetzt. In diesem Fall verringert sich die Mitgliederzahl des Deichamtes für den verblei-
benden Teil der Amtszeit entsprechend. 
 
(2) Die Feststellung, wer im Fall des Absatzes 1 als Ersatzmitglied in das Deichamt eintritt, 
trifft der Deichhauptmann. § 32 Abs. 1 und § 33 gelten entsprechend. 
 
(3) Der Deichhauptmann macht die Feststellung nach Absatz 2 öffentlich gekannt. 
 

 

Siebenter Abschnitt 

Nachwahl, Wahlprüfung, Wiederholungswahl 

 

§ 36 

Nachwahl 

(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem Wahlbezirk die Wahl infolge höherer Gewalt 
nicht durchgeführt worden ist. Den Tag der Nachwahl bestimmt der Wahlleiter. 

(2) Die Nachwahl findet auf denselben Grundlagen und nach denselben Vorschriften wie die 
ausgefallene Wahl statt. 

 

§ 37 

Wahlprüfung 

(1) Über die Gültigkeit der Wahl oder von Teilen der Wahl, über den Verlust der Mitglied-
schaft nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 sowie über die Rechtmäßigkeit der Feststellungen des 
Deichhauptmannes nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 entscheidet das Deichamt. 

(2) Die Prüfung erfolgt nur auf Einspruch. Den Einspruch kann jeder Wahlberechtigte ein-
legen. Gegen Feststellungen des Deichhauptmannes nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 kann nur der 
Betroffene Einspruch einlegen. 

(3) Der Einspruch ist binnen eines Monats nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
(§ 31 Abs. 5) beim Wahlleiter schriftlich einzulegen und zu begründen. Im Fall des Absatzes 
2 Satz 3 beginnt die Frist mit der Zustellung der Feststellung. 

(4) Der Wahlleiter hat den Einspruch mit seiner Äußerung dem Deichamt unverzüglich vorzu-
legen. Das Deichamt entscheidet nach Vorprüfung durch einen Unterausschuss unverzüglich 
über die Einsprüche und insoweit über die Gültigkeit der Wahl. 

(5) Die Entscheidung des Deichamtes ist demjenigen, der Einspruch erhoben hat, und dem 
Mitglied des Deichamtes, soweit hierdurch seine Mitgliedschaft berührt wird, mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
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§ 38 

Wiederholungswahl 

(1) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt, so ist 
sie nach Maßgabe der Entscheidung zu wiederholen. 

(2) Die Wiederholungswahl muss spätestens drei Monate nach Rechtskraft der Entscheidung 
stattfinden, durch die die Wahl für ungültig erklärt worden ist. Ist die Wahl nur teilweise für 
ungültig erklärt worden, so unterbleibt die Wiederholungswahl, wenn feststeht, dass inner-
halb von sechs Monaten ein neues Deichamt gewählt wird. 

 

§ 39 

Vernichtung von Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen sind mit Ausnahme der Wahlniederschriften nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit der Wahl, frühestens aber nach rechtskräftigem Abschluss eines möglichen Wahl-
prüfungsverfahrens, zu vernichten. Die Vernichtung muss in Abstimmung mit dem Wahlleiter 
erfolgen und dokumentiert werden. 


